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AUS DER POLITIK

August und September 2022
Mitteilungen des Gemeinderates

Tel. 143 – Die dargebotene Hand
Die Leistungen von Tel. 143 – Die dargebotene Hand sind nach wie 
vor sehr gefragt. Im Jahr 2021 sind gemäss Angaben von Tel. 143 
im Kanton Bern fast 27 000 Anrufe eingegangen. Ein durchschnitt- 
licher Anruf dauert 15 Minuten; ein Drittel der Gespräche werden 
abends oder nachts von rund 65 Mitarbeitenden geführt.
Die Gemeinde Münsingen unterstützt dieses Angebot auch im Jahr
2023 mit einem Jahresbeitrag von CHF 3000.–.

Verein 65+
Seit der Gründung des Vereins 65+ und der Einsetzung des Senio-
renrats im Jahr 2017 besteht mit dem Verein 65+ eine Leistungs-
vereinbarung hinsichtlich der Umsetzung der Ziele des Altersleit-

bildes. Die Zusammenarbeit mit dem Verein
wird seitens der Gemeinde sehr geschätzt.
Der Gemeinderat genehmigt die weitere 
Zusammenarbeit in dieser Form sowie die 
Leistungsvereinbarung für die Periode 2023 
bis 2025.

bfu-Delegierter
Infolge Rücktritt von Roland Sterchi per 31. 
Juli 2022 wählte der Gemeinderat als neuen 
bfu-Delegierten der Gemeinde Münsingen
Markus Werthmüller, Sachbearbeiter Kom-
munikation und Projekte, Abteilung Bau.
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Herzlichen Glückwunsch! 

Gratulationen

Haben Sie gute Ideen? Möchten Sie konstruktive Kritik üben? 
Oder einfach nur ein Lob oder einen Dank anbringen?
Anmeldung für ein persönliches Gespräch: In einem direkten Ge-
spräch mit dem Gemeindepräsidenten Beat Moser können Sie
Ihr Anliegen persönlich mitteilen. Bitte vereinbaren Sie dazu mit
dem Sekretariat des Gemeindepräsidiums (Tel. 031 724 51 20 /  
beat.moser@muensingen.ch) einen Termin für das Gespräch und

Offen für Ihre Anliegen
geben Sie bei der Anmeldung bitte das  
Thema an. Dem Gemeinderat ist eine bür-
gernahe, offene, direkte und faire Kommu-
nikation sehr wichtig.

Ich freue mich auf Sie.
Beat Moser, Gemeindepräsident

Sprechstunde des Gemeindepräsidenten

90-jährig
August Alice Ruch

Emil Herren
September Heinz Egli
95-jährig
August Mathilde Mühlemann
100-jährig
August Ruth Heller

Der Gemeinderat gratuliert Münsingerinnen und Münsingern zu
ihrem hohen Geburtstag. Die Glückwünsche überbrachte Gemein-
depräsident Beat Moser als Vertreter des Gemeinderates.

Die Publikation erfolgt in Absprache mit den Jubilarinnen und Ju- 
bilaren. Die Personen, welche explizit nicht im Münsinger Info er- 
wähnt werden möchten, können sich bei der Redaktion melden: 
Telefon 031 724 51 20 oder E-Mail info@muensingen.ch.

AUS DER VERWALTUNG

Ersatzneubau  
Schützenfahrbrücke

Verzögerung

Der Ersatzneubau der Schützenfahrbrücke verzögert sich auf un- 
bestimmte Zeit. Die Umweltschutzorganisation BirdLife reicht  
eine Beschwerde gegen den Gesamtbauentscheid des Regierungs-
statthalteramts ein.

Die Schützenfahrbrücke Münsingen ist eine vernietete Eisenfach-
werkkonstruktion, welche in den Jahren 1882 bis 1884 gebaut wur-
de. Saniert und verstärkt hat man die Brücke in den Jahren 1946 bis 
1948. Dabei sind zwei neue Flusspfeiler in Beton sowie ein neuer 
Fahrbahnaufbau in Ortbeton erstellt worden. 
Mit einem Alter von nunmehr 140 Jahren ist die Brücke am Ende ih-
rer Lebensdauer angekommen. In einem Gutachten des Ingenieur-
büros Bauspektrum Münsingen wurde der Zustand der Brücke nach 
einer Taucheruntersuchung im Jahr 2021 als zunehmend alarmie-
rend eingeschätzt.
Aus diesem Grund fand im Jahr 2019 eine erste Besprechung drei 
beteiligten Gemeinden Belp, Gerzensee und Münsingen statt, wo 
das weitere Vorgehen besprochen wurde. Im Ergebnis wurde fest-
gestellt, dass ein weiterer Erhalt der Brücke so nicht möglich ist und 
die Brücke den heutigen Sicherheitsstandards nicht mehr genügt. 
Somit hat man sich für einen Ersatzneubau der Brücke entschieden 
und das Projekt zum Neubau der Schützenfahrbrücke mittels Work-
shopverfahren begonnen. 
Von Anfang an war klar, dass sich das Bauwerk in einem sensiblen 
Bereich befindet und die Qualitätsansprüche hoch sind. Zu diesem 
Verfahren sind Vertreter der drei Gemeinden, das beauftragte und 
im Brückenbau erfahrene Ingenieurbüro, der Berner Heimatschutz, 
die Denkmalpflege des Kantons Bern, der Bereich Wasserbau vom 
TBA OIK II, ein ausgewiesener Brückenbauexperte der ETH Lau- 
sanne, die InfraWerkeMünsingen sowie ein Landschaftsarchitek-

turbüro beigezogen worden. Diese Fachleu-
te haben in einem langwierigen Verfahren 
die Nutzungskonzepte der Brücke erstellt 
und mittels Variantenvergleich der Ausfüh-
rung einer Konstruktion als Seilbrücke den 
Vorzug gegeben. Wichtige Gründe für die 
gewählte Konstruktion sind der Hochwas-
serschutz sowie die an der Brücke befestig-
ten Versorgungsleitungen. Neu ist auch die 
Sicherheit der Aareböötler verbessert (es 
hat keine Mittelpfeiler mehr) und auch die 
Denkmalpflege ist mit dem Ersatzbau des 
denkmalgeschützen Objektes einverstan-
den.
Nach diesem Verfahren wurde 2020 das 
Baugesuch erstellt und eingereicht. Im Rah-
men des Bewilligungsverfahrens hat das 
Amt für Naturförderung (ANF) zusätzliche 
Abklärungen und Unterlagen verlangt und 
im Frühjahr 2022 seine Zustimmung er-
teilt.  Zeitgleich wurde die Submission der 
Baumeisterarbeiten im offenen Verfahren, 
unter Vorbehalt der Baubewilligung, durch-
geführt. Die Baubewilligung des Regie-
rungsstatthalters erfolgte am 25. Juli 2022 
per Gesamtbauentscheid. Die Einsprecher 
erhielten 30 Tage Beschwerdefrist, welche 
BirdLife nutzte. Aufgrund der Beschwerde 
von BirdLife darf mit den Bauarbeiten vor-
läufig nicht begonnen werden.  

Einsprache von BirdLife
BirdLife ist mit dem Grundsatzentscheid 
einer Schrägseilkonstruktion nicht einver-
standen. Die Notwendigkeit der Brücke wird 
grundsätzlich in Frage gestellt. Die Gefahr 
von Kollisionen von Wasser- und Zugvögeln 
an den Drähten und Seilen im Luftraum der 
Vogelzugzone entlang der Aare seien zu 
gross. Die Brücke sei für die Tiere zu wenig 
sichtbar. BirdLife lehnt aus umwelttechni-
schen Gründen die neue Brücke 12 Meter 
südlich der heute bestehenden Brücke ab. 
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Die Sanierungs- 
arbeiten  

schreiten voran

Schlossgut 

Der Schlossgutsaal und das Restaurant Schlossgut haben für 
Münsingen und die Region eine wichtige Bedeutung. Trotz guter 
Bausubstanz ist die Liegenschaft in die Jahre gekommen.
Der Sanierungsbedarf zeigt sich insbesondere an der ganzen 
Haustechnik, der veralteten Bühnentechnik und im Küchenbe-
reich. Eine Totalsanierung hat letztmals vor rund 34 Jahren beim 
Erwerb durch die Gemeinde Mitte der 1980er-Jahre stattge-
funden. Das Parlament hat im November 2021 einem Investiti-
onskredit für die Sanierung von CHF 3.995 Mio. zugestimmt. Seit 
Anfang Sommer laufen die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren.

Zusammen mit dem Schlossgutplatz, dem Schlosspark und dem 
Schloss bildet die Gesamtanlage einen hohen gesellschaftlichen 
Wert. Zahlreiche kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Anlässe finden auf dem Schlossgutareal statt. Die Nutzungen sind 
sehr vielfältig und lebendig. Das Schlossgut bildet das kulturelle 
und gesellschaftliche Zentrum von Münsingen. Die zentrale Lage 
mit der guten Erschliessung im Bereich des ÖV macht das Schloss-
gut und insbesondere den Schlossgutsaal auch für externe Nutzer 
attraktiv. 

Sanierungsmassnahmen im Masse
Mit dem Entscheid des Gemeinderats, die Sanierungsmassnah-
men aufgrund der Zustandsanalyse auf das Notwendige zu redu-
zieren, stand eine Komplettsanierung nicht zur Diskussion. Dem 
Antrag hat auch das Parlament zugestimmt und den nötigen Kre-
dit gesprochen. Mit der Sanierung werden primär nicht sichtba-
re, aber sehr wichtige Technikanlagen erneuert. Jedoch kommen 
auch Bereiche, welche der Kundschaft auffallen werden, nicht zu 
kurz. Verzichtet wird auf Sanierungsmassnahmen bzw. den Ersatz 
von Küchengeräten, welche später bei Bedarf in Angriff genom-
men respektive ersetzt werden können. Die Kosten dafür fallen 
somit gestaffelt und nur im Bedarfsfall an.

Mit der beschlossenen Sanierungsvariante 
«Optionen» werden Arbeiten in folgenden 
Bereichen ausgeführt:
• Ersatz Leuchten und Lampen
• Erneuerung Elektro, Heizung,  

Lüftung, Kälte, Sanitär
• Ersatz Bühneneinrichtung
• Ersatz Multimedia-Anlage
• Ersatz Schliessanlage
• Ersatz Personenaufzüge
• Erneuerung Elementwände/ 

Schiebewände
• Erneuerung Bodenbeläge
• Erneuerung Wand- und Decken- 

verkleidungen
• Malerarbeiten
• Anpassung Kücheninstallation  

im Zusammenhang mit der Neu- 
verpachtung 

Personensicherheit im grossen Gemeindesaal 
Im Jahre 2019 wurden die von der Gebäudeversicherung des Kan-
tons Bern (GVB) geforderten Massnahmen für die Erhöhung der Per-
sonensicherheit im grossen Saal bereits umgesetzt. Dank dem neuen 
zusätzlichen Fluchtweg dürfen sich jetzt bis 500 Personen im Saal 
aufhalten. Gleichzeitig mit diesen Massnahmen wurden im ganzen 
Saal sowie im Foyer und Treppenaufgang zum Saal die Fenster erneu-
ert. Das Schlossgut ist barrierefrei zugänglich. Die Bühne kann neu 
mit einem Lift erreicht werden. Zudem wurden Hörhilfen eingebaut.

Wiedereröffnung am Samstag, 29. Oktober 2022
Der Zeitpunkt für eine Ablösung des bisherigen Mietverhältnisses 
hat sich mit den Sanierungsarbeiten ergeben. Die Gemeinde konnte 
einen neuen erfahrenen Gastronomen verpflichten. Die Schlossgut 
Münsingen GmbH wird das Restaurant und den Saalbetrieb nach der 
Renovierung übernehmen und am Samstag, 29. Oktober 2022 wie-
dereröffnen. Inhaber der GmbH sind Gerhard Liechti (Pächter Park-Ca-
fé Kleine Schanze und Brasserie Ratskeller in Bern) sowie Monika und 
Markus Linder (Geschäftsleitung Gasthof Ochsen, Münsingen). Nach 
dem Prinzip «Alles aus einer Hand» werden die neuen Mieter direk-
te Ansprechpersonen für den Betrieb sein. Dies gilt neu auch, wenn 
es um die Reservierung des Gemeindesaals geht. Bestehende Re-
servationen werden übernommen und neue Anfragen zu gleichblei-
benden Konditionen offeriert, was vor allem für Vereine wichtig ist. 

Abteilung Bau, Liegenschaften

Weshalb soll die neue Brücke an einem 
neuen Standort gebaut werden?
Das Projekt der Gemeinden sieht vor, dass  
die alte Brücke bis zur Inbetriebnahme der 
neuen Brücke bestehen bleiben muss. Denn 
die  Brücke trägt auch wichtige Versorgungs- 
leitungen: Die Trinkwasserleitung des Re- 
servoirs Belpberg für die Wasserversor-
gung Münsingen sowie eine Leitung mit 
Abwasser vom Belpberg zur ARA Münsin- 
gen. Diese Leitungen müssen unterbruchs-
frei zur Verfügung stehen. Aus diesem 
Grund ist es notwendig, die Brücke an einem 
neuen Standort zu bauen und die alte mit 
all ihren Funktionen bis zur Fertigstellung 
in Betrieb zu halten. Danach kann die alte 
Brücke entfernt werden.

Weiteres Vorgehen
Die Gemeinden Belp, Gerzensee und 
Münsingen verfassen eine Stellungnah-
me zur Beschwerde. Es entsteht nun ein 
Rechtsstreit, welcher sich in die Länge zie-
hen kann. Der Bau der Ersatzneubrücke ist 
somit auf unbestimmte Zeit verzögert. Zu-
dem entstehen erhebliche Mehrkosten für 
die drei beteiligten Gemeinden.
Um die Sicherheit weiterhin zu gewähr-
leisten, werden Taucher diesen Winter bei 
Niederwasser die bestehenden, grossen 
Schäden am Fundamt besichtigen. Das be-
auftragte Ingenieurbüro wird gestützt da-
rauf eine Beurteilung abgeben. Anschlies-
send wird entschieden, ob die Befahrung 
der Brücke weiterhin gewährleistet werden 
kann. 

Abteilung Bau
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Beschädigungen am Fundament  
der Schützenfahrbrücke Münsingen

Fotos Umbau Schlossgut:  
zvg H+R Architekten Münsingen
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